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1 Abweichungen, Besonderheiten und Massnahmen 

(1) Die Parteien deklarieren für jedes in Anhang «Daten», Ziffer «Liste der Verteilnetzeigentümer und Verteilnetzanlagensteuerstellen»/«Liste der Kraftwerke, Kraft-

werkseigentümer und Kraftwerksanlagensteuerstellen» aufgeführte Verteilnetz/Kraftwerk die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gelebten Abweichungen zur 

«Betriebsvereinbarung VNB/KWB» und zum Anhang «Schnittstellenhandbuch Betriebsführung» und die betrieblichen Besonderheiten. 

(2) Hinweis: Technische Abweichungen sind im Netzanschlussvertrag vereinbart. 

1.1 Deklaration der nicht erfüllbaren Vorgaben dieser Vereinbarung inkl. Anhänge 

(1) Die Parteien erklären hiermit, dass die nachfolgend aufgeführten Vorgaben der «Betriebsvereinbarung VNB/KWB» und des Anhangs «Schnittstellenhandbuch 

Betriebsführung» nicht erfüllt werden und geben je eine Begründung ab. 

(2) Die Parteien einigen sich, ob und bei welchen Abweichungen Massnahmen notwendig sind. Für diese Abweichungen vereinbaren sie die Massnahmen sowie den 

Zeitplan zur Erledigung der vereinbarten Massnahmen unter Berücksichtigung der vom Eigentümer geplanten Reparatur-, Instandhaltungs- und Erneuerungsar-

beiten bzw. der vom Betreiber geplanten jeweiligen internen Prozessanpassungen. 

Bezeichnung Verteilnetz/Kraftwerk:   

Bezeichnung Netzanschlusspunkt/Erzeugungseinheit/KW-Stufe:   

 

Dokument,  
Ziffer (Ref.) 

 Nicht erfüllbare Vorgabe  Begründung für das Nichterfül-
len 

 Massnahmen zur Erfüllung der 
Vorgaben, sofern vereinbart 

 Frist zur Beseiti-
gung, sofern ver-
einbart 
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1.2 Besonderheiten, die im Betrieb zu beachten sind 

Die VNB/KWB meldet hiermit Besonderheiten, die für die Koordination des Betriebes zu beachten sind. 

Bezeichnung Verteilnetz/Kraftwerk:   

Bezeichnung Netzanschlusspunkt / Erzeugungseinheit / KW-Stufe:   

 

Besonderheit  Begründung 
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2 Lieferung der Daten und Informationen 

(1) Die Parteien sind verpflichtet, die im vorliegenden Anhang abgefragten Daten und Informationen zu liefern und die andere Partei über Änderungen zeitnah zu 

informieren und diesen Anhang zu aktualisieren. Stellt eine Partei einen Fehler oder Irrtum in diesen Daten und Informationen fest, so ist diese Partei verpflichtet, 

die jeweils andere Partei unverzüglich auf diesen Fehler oder Irrtum hinzuweisen und der vorliegende Anhang ist entsprechend zu korrigieren. Dies gilt insbeson-

dere, wenn eine technische Abweichung im relevanten Netzanschlussvertrag aufgeführt ist, welche aufgrund ihrer Natur zu einer Abweichung oder Besonderheit 

im koordinierten Netzbetrieb führt, und die entsprechende Abweichung oder Besonderheit jedoch irrtümlich nicht im vorliegenden Anhang aufgeführt wurde. 

(2) Falls die in diesem Anhang abgefragten Informationen (zumindest teilweise) nicht im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung geliefert werden, soll Swissgrid die 

Informationen aus folgenden Quellen beiziehen: 

□ der vorgängigen «Betriebsvereinbarung», 

□ einem anderweitigen Vertrag:              (Name des/der Vertrags/Verträge), 

□ Informationen, die im Hinblick auf den Abschluss eines Vertrages zur Verfügung gestellt wurden:              (Name des/der Vertrags/Verträge). 

(3) Hat die VNB/KWB oder eine an diesem Vertrag nicht beteiligte Partei (z.B. die Eigentümerin) Swissgrid die im vorliegenden Anhang abgefragten Informationen in 

einem anderweitigen Vertrag, der bisherigen BV oder im Hinblick auf den Abschluss eines Vertrags (z.B. TC-GAP-Analyse zum TC 2019 gemäss Netzanschluss-

vertrag) zur Verfügung gestellt, hat Swissgrid die Erlaubnis, die gelieferten Informationen für die Zwecke dieser Vereinbarung zu verwenden. Sofern die entspre-

chenden Informationen von einer an diesem Vertrag nicht beteiligten Partei geliefert wurden, legt die VNB/KWB vorgängig Swissgrid das Einverständnis dieser 

nicht beteiligten Partei zur Nutzung der Informationen vor. 
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Swissgrid AG 

 

Ort/Datum   

   

Name: [Ranghöhere Person] 

Funktion: [Funktion] 

 Name: [Zuständige Person] 

Funktion: [Funktion] 

 

 

 [Name der Vertragspartnerin] 

 

Ort/Datum   

   

Name: [Name] 

Funktion: [Funktion] 

 Name: [Name] 

Funktion: [Funktion] 

   

 


